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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Finanz
strafgesetz geändert wird; GZ. FS-110/13-III/9/84 
des Bundesministeriums für Finanzen 

Die Österreichische Notariatskammer übersendet in der Anlage 

25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme zu obigem Gesetzentwurf. 

Beilagen 
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NOTAR IATS KAM M E R 

Wien, am 18. September 1984 
GZ. 174/84, B./K. 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Finanz
strafgesetz geändert wird; GZ. FS-110/13-III/9/84 

Zu: dem der Österreich ischen Notariatskammer übermittel ten Ge

setzentwurf, mit dem das Finanzstrafgesetz geändert wird, wird 

mitgeteilt, daß die Notariatskammer diesen Gesetzentwurf ge

prüft und beschlossen hat, ihm die Zustimmung zu erteilen. 

Gleichzeitig ergehen im Sinne des Schreibens des Bundesmini

steriums für Finanzen vom 30.8.1984 25 Kopien dieser Stellung

nahme direkt an den Herrn Präsidenten des Nationalrates. 
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